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Ausfertigung

Gebührensatzung

über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

in der Gemeinde Sanitz

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13.01.1998 (GVOBl. M-V S. 29) in der derzeit gültigen Fassung und der §§ 1, 2, 4 und 6 Abs. 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG M-V) vom 01.06.1993 (GVOBl. S 522) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Sanitz vom 18.09.2001 folgende Satzung erlassen:

§ 1

Gegenstand, Entstehung und Fälligkeit der Gebühr

(1) Für die Sondernutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Sinne des § 1 der Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen  werden Gebühren nach dieser Gebührenordnung erhoben.

(2) Die Gebührenpflicht entsteht

1. mit Erteilung der Sondernutzungserlaubnis

2. bei unbefugter Sondernutzung mit dem Beginn des Gebrauchs einer öffentlichen Straße.

(3) Die Gebühren werden fällig mit Bekanntgabe der Festsetzung und zwar bei 

1. auf Zeit erteilten Sondernutzungen für deren Dauer;

2. auf Widerruf erteilten Sondernutzungen für den laufenden Kalendermonat.

§ 2

Gebührenschuldner / in

Gebührenschuldner/innen sind:

1. der/die Antragsteller/in

2. der/die Erlaubnisnehmer/in oder sein(e) / ihr(e) Rechtsnachfolger/in

3. wer die Sondernutzung in seinem/ihrem Interesse einem Dritten überlässt.

Mehrere Gebührenschuldner/innen haften als Gesamtschuldner.

§ 3

Gebührenfreiheit

(1) Von der Sondernutzungsgebühr sind befreit:

1. Sondernutzungen nach § 5 Abs. 1 der Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

2. Sondernutzung zur Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben,

3. mobile Dekorationsgegenstände, wie Zierpflanzen, Vasen, Kübel und dergleichen, soweit es sich nicht um Werbeeinrichtungen handelt,

4. Kellerlichtschächte und Schächte, die der Brennstoffzufuhr oder dem Anschluss an öffentliche Versorgungsleitungen dienen, soweit sie nicht weiter als 50 cm in den Straßenraum hineinragen,

5. Aufzugsschächte für Mülltonnen,

6. Fahrradständer.

(2) Im übrigen kann eine Befreiung gewährt werden, wenn im Einzelfall an der Sondernutzung ein öffentliches Interesse besteht oder die Sondernutzung einem gemeinnützigen Zweck dient.

§ 4

Gebührenbemessung

(1) Bemessungsgrundlagen für die Berechnung der Gebühr sind

1. die Zeitdauer

2. Flächen und Längen

(2) Die Höhe der Gebühr ergibt sich aus der Anlage dieser Gebührensatzung.

(3) Werden als Folge einer Sondernutzung öffentliche gebührenpflichtige Parkplätze ihrer Nutzung entzogen, erhöht sich die Sondernutzungsgebühr pro Parkplatz um den dreifachen Satz, den die Benutzung des Parkplatzes täglich kostet.

(4) Alle erforderlichen Unterlagen sind von dem/der Erlaubnisnehmer/in vorzulegen.

§ 5

Gebührenberechnung

(1) Bei nach Metern oder Quadratmetern zu berechnenden Gebühren werden angefangene Maßeinheiten voll gerechnet.

(2) Bei Gebühren, die auf tägliche, wöchentliche oder monatliche Nutzung abstellen, tritt bei kürzerer Nutzungsdauer keine Gebührenermäßigung ein. Für Gebühren, die ausschließlich jährlich festgesetzt sind, ermäßigt sich die Gebühr bei Nutzungsbeginn nach dem 30. Juni um die Hälfte.

(3) Alle errechneten Endgebühren werden auf volle EUR-Beträge aufgerundet.

§ 6

Gebührenerstattung
(1) Wird die Sondernutzung vor Zeitablauf aufgegeben oder die Erlaubnis aus Gründen, die der/die Gebührenschuldner/in zu vertreten hat, widerrufen, so besteht kein Anspruch auf Erstattung der Gebühren.

(2) Widerruft die Gemeinde die Sondernutzungserlaubnis aus Gründen, die der/die Gebühren- schuldner/in nicht zu vertreten hat, so werden ihm/ihr die im voraus entrichteten Gebühren anteilmäßig erstattet. Beträge unter 25,00 EUR werden nicht erstattet.

§ 7

Übergangsbestimmungen

Auf Sondernutzungen, für die eine Erlaubnis oder Genehmigung vor Inkrafttreten dieser Gebührensatzung erteilt worden ist, finden die Gebührenvorschriften dieser Satzung mit Inkrafttreten dieser Satzung Anwendung.

§ 8

Verwaltungsgebühren

Vorschriften über Erhebung von Verwaltungsgebühren bleiben unberührt.

§ 9

Inkrafttreten

(1) Diese Gebührensatzung tritt am 01.01.2002 in Kraft

(2) Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung vom 16.12.1998 außer Kraft.

Sanitz, 18. Oktober 2001

Joachim Hünecke

Bürgermeister




Anlage zu § 4 der Gebührensatzung

über die Sondernutzung an

öffentlichen Straßen

in der Gemeinde Sanitz

Lfd. Nr.
Höhe der Gebühr

Straßenhandel und ähnliches

_________________________________________________________________________

1. Aufstellung und Verkauf von Waren

Ausspielungen, Warenständer und ähnliches

a) je qm/Jahr
40,00 EUR bis   75,00 EUR
b) je qm/Monat
  4,00 EUR bis     5,00 EUR
c) je qm/Tag
  0,25 EUR bis     0,50 EUR
Mindestgebühr:
  2,50 EUR
2. Fliegende Händler/ pro Tag und Stellfläche
    7,50 EUR
wenn befestigte Parkflächen benutzt werden

3. Automaten Stück/ Jahr
  50,00 EUR
Baustelleneinrichtungen und ähnliches

__________________________________________________________________________

4. Bauzäune, Baubuden, Baugerüste, Arbeitswagen
       
Baumaschinen, Baugeräte sowie Lagerung von

Baumaterialien u. a., die länger als 48 Stunden 

lagern

a) je qm/wöchentlich
0,10 EUR bis 0,25 EUR
Mindestgebühr:
2,50 EUR
b) je qm/monatlich
0,50 EUR bis 1,00 EUR
Mindestgebühr:
5,00 EUR
5. Überspannungen ( Leitungen, Kabel)

je m/Woche
0,25 EUR bis 0,50 EUR
Mindestgebühr:
5,00 EUR

Werbeschilder, Hinweisschilder und ähnliche Werbung

_________________________________________________________________________

6. Lichtmastwerbung

- je Stück / wöchentlich
    4,00 EUR
- je Stück / jährlich
  20,00 EUR
7. Lichtmastwerbung mit Mietrahmen

- je Stück / wöchentlich
    5,00 EUR

- je Stück / jährlich
100,00 EUR

8. Bewegliche Stellschilder und Hinweisschilder bis zu einer 

Größe von DIN A0 /je Schild
- bei einseitiger Werbung wöchentlich
    4,00 EUR

- bei doppelseitiger Werbung wöchentlich
    8,00 EUR

- für jeden weiteren qm Werbefläche wöchentlich
    2,00 EUR

9. Überspannen mit Transparenten und Werbung

je qm/Woche
    3,00 EUR
Mindestgebühr:
  12,00 EUR
10. Werbefahrzeuge und Veranstaltungen

je qm/Tag
    0,40 EUR
Mindestgebühr:
    5,00 EUR
Sonstige Sondernutzungen

________________________________________________________________________

11. Straßencafe, Tische und Stühle, Tanz- und Bierzelte

-je qm/Monat
   0,40 EUR bis   7,50 EUR
-je qm/Jahr
 40,00 EUR bis 75,00 EUR
12. Sperrgutcontainer

- je qm täglich
  0,50 EUR
13. Dekorationsmasten

je Stück wöchentlich
  0,20 EUR
Mindestgebühr:
  2,50 EUR
14. Masten, mit und ohne Fahne

a) auf Dauer- je Mast jährlich
10,00 EUR
b) vorübergehend je Mast wöchentlich
  2,50 EUR
c) je Mast täglich
  0,50 EUR
Sanitz, 18. Oktober 2001
Joachim Hünecke

Bürgermeister

Öffentlich bekanntgegeben im Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Gemeinde „Sanitzer Mitteilungen“ am 15.  November 2001
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung vom 13.01.1998 (GVOBl. M-V S. 29) enthalten sind oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung gem. § 5 Abs. 5 KV M-V nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wird.

Sanitz, 18. Oktober 2001

Joachim Hünecke

Bürgermeister

